12. AUGUST 2024 - Königlicher Erlass zur Bestimmung der Bedingungen für die elektronische Abgabe der Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen und der Erklärung über die Beendigung des gesetzlichen Zusammenwohnens und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2022 zur Bestimmung der Bedingungen für elektronische Erklärungen im Bereich Personenstand


(Belgisches Staatsblatt vom 25. Februar 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


12. AUGUST 2024 - Königlicher Erlass zur Bestimmung der Bedingungen für die elektronische Abgabe der Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen und der Erklärung über die Beendigung des gesetzlichen Zusammenwohnens und zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2022 zur Bestimmung der Bedingungen für elektronische Erklärungen im Bereich Personenstand


 			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Aufgrund von Artikel 1476 § 3 des früheren Zivilgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 13. September 2023;

	Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 3. Mai 2024;

	Aufgrund des Einverständnisses des Staatssekretärs für Haushalt vom 22. Mai 2024;

	Aufgrund der Stellungnahme Nr. 38/2024 der Datenschutzbehörde vom 26. April 2024;

	Aufgrund des Gutachtens Nr. 76.562/2 des Staatsrates vom 18. Juni 2024, abgegeben in Anwendung von Artikel 84 § 1 Absatz 1 Nr. 2 der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat;

	Auf Vorschlag des Ministers der Justiz


		Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


KAPITEL 1 - EDV-Plattform


	Artikel 1 - Möchte eine Gemeindebehörde den Bürgern die Möglichkeit geben, die Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen und die Erklärung über die Beendigung des gesetzlichen Zusammenwohnens auf elektronischem Weg abzugeben, muss sie dazu eine gesicherte EDV-Plattform nutzen.

	Diese gesicherte EDV-Plattform muss ein System zur elektronischen Identifizierung verwenden, das die in Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung festgelegten Bedingungen erfüllt.




KAPITEL 2 - Bedingungen für die elektronische Abgabe der Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen und der Erklärung über die Beendigung des gesetzlichen Zusammenwohnens


	Art. 2 - Eine in Artikel 1476 § 1 Absatz 1 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnte Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen kann auf elektronischem Weg erfolgen, sofern die Parteien, die das gesetzliche Zusammenwohnen eingehen möchten, sich über den in Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung erwähnten Authentifizierungsdienst auf elektronische Weise identifizieren. Die Daten der Parteien aus dem Nationalregister werden dem Standesbeamten übermittelt.

	Die Parteien unterzeichnen die Erklärung anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung.

	Die in Artikel 1476 § 1 Absatz 4 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Dokumente können elektronisch eingereicht werden. Die Originaldokumente werden anschließend dem zuständigen Standesbeamten übermittelt.


	Art. 3 - § 1 - Die Abgabe der Erklärung über die Beendigung des gesetzlichen Zusammenwohnens in gegenseitigem Einvernehmen beziehungsweise der Erklärung über die einseitige Beendigung des gesetzlichen Zusammenwohnens, die in Artikel 1476 § 2 Absatz 3 und 4 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnt sind, kann auf elektronischem Weg erfolgen, sofern sich die Partei(en) über den in Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung erwähnten Authentifizierungsdienst auf elektronische Weise identifizieren. Die Daten der Partei(en) aus dem Nationalregister werden dem Standesbeamten übermittelt.

	Die Partei(en) unterzeichnen die Erklärung anhand einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung.

	§ 2 - Der Antragsteller, der im Besitz einer authentischen Sondervollmacht ist, identifiziert sich auf elektronische Weise über den in Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung erwähnten Authentifizierungsdienst und übermittelt dem Standesbeamten über die gesicherte EDV-Plattform die Nationalregisternummer der Partei(en), die das gesetzliche Zusammenwohnen beenden wollen, oder, wenn sie nicht im Nationalregister eingetragen sind, den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum und den Geburtsort.

	Der Antragsteller übermittelt dem Standesbeamten die authentische Sondervollmacht auf elektronischem Weg über die gesicherte EDV-Plattform. Die Originaldokumente werden anschließend dem zuständigen Standesbeamten übermittelt.




KAPITEL 3 - Empfangsbestätigung


	Art. 4 - Die Partei(en), die eine in den Artikeln 2 und 3 erwähnte elektronische Abgabe gemacht haben, erhalten die in Artikel 1476 § 1 Absatz 1 und § 2 Absatz 2 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnte, gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung elektronisch unterzeichnete Empfangsbestätigung, sobald der Standesbeamte über die Erklärung und die in Artikel 1476 § 1 Absatz 4 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Originaldokumente verfügt.


KAPITEL 4 - Erscheinen der Personen


	Art. 5 - Der Standesbeamte, bei dem die Schritte in Bezug auf die in Artikel 1476 § 3 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnte elektronische Abgabe der Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen oder der Erklärung über die Beendigung des gesetzlichen Zusammenwohnens eingeleitet worden sind, kann verlangen, dass die betreffenden Personen innerhalb einer von ihm festgelegten Frist vor ihm erscheinen.


KAPITEL 5 - Abänderung des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2022 zur Bestimmung der Bedingungen für elektronische Erklärungen im Bereich Personenstand


	Art. 6 - In Artikel 5 des Königlichen Erlasses vom 21. Dezember 2022 zur Bestimmung der Bedingungen für elektronische Erklärungen im Bereich Personenstand werden die Wörter "vom Standesbeamten, wenn er über die in den Artikeln 164/2 § 2, § 3, § 6 und § 7 und 327/2 § 2, § 3, § 6 und § 7 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Dokumente verfügt, die in den Artikeln 164/2 § 5 und 327/2 § 5 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnte, gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung elektronisch unterzeichnete Empfangsbestätigung" durch die Wörter "die in den Artikeln 164/2 § 5 und 327/2 § 5 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnte, gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 über die elektronische Identifizierung elektronisch unterzeichnete Empfangsbestätigung, sobald der Standesbeamte über die in den Artikeln 164/2 § 2, § 3, § 6 und § 7 und 327/2 § 2, § 3, § 6 und § 7 des früheren Zivilgesetzbuches erwähnten Dokumente verfügt" ersetzt.




KAPITEL 6 - Schlussbestimmung


	 Art. 7 - Der Minister der Justiz ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.


	Gegeben zu Île d'Yeu, den 12. August 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT


